
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amtliche Mitteilungen 
Verkündungsblatt 
41. Jahrgang, Nr. 46, 22.07.2020 

 
 

Fünfte Ordnung zur Änderung der 

Studiengangsprüfungsordnung (StgPO) 

für den Bachelorstudiengang Maschinenbau mit 

Praxissemester 

mit den Studienschwerpunkten 

Konstruktions- und Fertigungstechnik,  

Maschinen-, Energie- und Umwelttechnik, 

Vertriebsmanagement und Konstruktions- und 

Fertigungs-technik/Lehramt an Berufskollegs 

des Fachbereichs Maschinenbau 

an der Fachhochschule Dortmund 

 

Vom 16. Juli 2020 

  



 
 

2 
 

 

 
Fünfte Ordnung zur Änderung der 

Studiengangsprüfungsordnung (StgPO)  
für den Maschinenbau mit Praxissemester 

mit den Studienschwerpunkten 
Konstruktions- und Fertigungstechnik,  

Maschinen-, Energie- und Umwelttechnik, Vertriebsmanagement und 
Konstruktions- und Fertigungstechnik/Lehramt an Berufskollegs 

des Fachbereichs Maschinenbau 
an der Fachhochschule Dortmund 

 
Vom 16. Juli 2020 

 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 Satz 1 und des § 64 Absatz 1 in Verbindung mit § 22 Absatz 1 Nummer 3 
des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der 
Fassung von Artikel 1 des Hochschulgesetzes (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 377, ber. S. 593), 
hat die Fachhochschule Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 
 

Artikel I 
 
Die Studiengangsprüfungsordnung (StgPO) für den Bachelorstudiengang Bachelorstudiengang 
Maschinenbau mit Praxissemester im Fachbereich Maschinenbau an der Fachhochschule 
Dortmund vom 17. Juli 2014 (Amtliche Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule 
Dortmund, 35. Jahrgang, Nr. 41 vom 21.07.2014), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Februar 2016 (Amtliche Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, 
37. Jahrgang, Nr. 5 vom 25.02.2016 - berichtigt vom 28. April 2016), zuletzt geändert durch 
Ordnung vom 18. Mai 2018 Amtliche Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule 
Dortmund, 39. Jahrgang, Nr. 24 vom 24.05.2018), wird wie folgt geändert: 

 
1. § 12 Absatz 2 wird ersetzt durch folgenden Wortlaut: 

„Mit Ausnahme von den Absätzen 3, findet § 10 RahmenPO Anwendung.“ 

 

2. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) Die Absätze 1,2 und 3 werden gestrichen. 
b) Der neue § 18 lautet wie folgt: „§ 16  RahmenPO findet keine Anwendung.“ 

 
3. Die Anlage 1 der StgPO wird wie folgt geändert: 

a) In der Tabellenzeile „Selbst- und Zeitmanagement“ und „Qualitäts- und 
Projektmanagement“ wird in der Spalte „MP/MTP/TN“ die Anmerkung „*“ 
gestrichen. 

b) Am Ende der Tabelle des 3. Semesters wird die Anmerkung „* zuzüglich TN Selbst- 
und Zeitmanagement; TN siehe § 18 - Mentoring und Studienstandsgespräche (zu       
§ 16 RahmenPO)“ gestrichen. 
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Artikel II 
 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

(2) Die Nummer 1 dieser Änderungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in dem 
Bachelorstudiengang „Maschinenbau mit Praxissemester“ an der Fachhochschule Dortmund 
eingeschrieben sind. 

(3) Die Nummer 2 dieser Änderungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem 
Wintersemester 2020/2021 ihr Studium in dem Bachelorstudiengang „Maschinenbau mit 
Praxissemester“ an der Fachhochschule Dortmund aufgenommen haben. 

(4) Diese Ordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen - Verkündungsblatt - der Fachhochschule 
Dortmund veröffentlicht. 

(5) Nach Ablauf von einem Jahr, nach Bekanntmachung dieser Ordnung, kann gemäß § 12 Absatz 
5 HG keine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften mehr gerügt werden. 

 

 
Artikel III 

 

Der Rektor wird ermächtigt, die Studiengangsprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
„Maschinenbau mit Praxissemester“ neu bekannt zu machen und dabei die vorstehenden 
Änderungen einzuarbeiten. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats des Fachbereichs Maschinenbau vom 
23.06.2020 sowie des Rektorats vom 15.07.2020. 
 
 
Dortmund, den 16.07.2020 
 
 
 

Der Rektor  
der Fachhochschule Dortmund 

 

 

 

 

Prof. Dr. Schwick 

 

Der Dekan des Fachbereichs Maschinenbau 
der Fachhochschule Dortmund 

 

 

 

 

Prof. Dr. Straßmann 

 


